
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der VHS Hockenheim e.V. 

Zustandekommen des Vertrages 

Der Vertrag kommt mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung und der Annahme durch die 
Volkshochschule zustande. Die Anmeldungen werden in zeitlicher Reihenfolge bearbeitet. 
Die Teilnahme an Veranstaltungen gilt als Anmeldung. Sie verpflichtet zur Zahlung des 
Entgelts. 
Das Teilnahmeentgelt wird sofort zur Zahlung fällig. 

Leistungsumfang 

Der Umfang der Leistungen, Beginn und Dauer der Veranstaltungen sind jeweils im 
Programm angegeben. Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch die 
Geschäftsführung 
der Volkshochschule 

Rücktrittsrecht 

1. Die Volkshochschule kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die Mindestzahl von 12 
Teilnehmenden nicht erreicht wird, bei Ausfall eines Kursleiters oder anderer von ihr 
nicht zu vertretender Gründe. 

2. Der/die Teilnehmende kann durch schriftliche Erklärung zurücktreten, die 
spätestens drei Werktage vor dem ersten Veranstaltungstermin bei der 
Volkshochschule eingegangen sein muss. Wird in der Kursausschreibung eine 
längere Rücktrittsfrist genannt, gilt diese. 

Das gesetzliche Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften wird durch diese Regelung nicht 
berührt. 

Copyright 

Die dargestellten Informationen dürfen gespeichert, weitergegeben und vervielfältigt 
werden, jedoch ohne sie zu verändern oder zu verfälschen. Bei Weitergabe und 
Vervielfältigung wird um Quellenangabe gebeten. Grafiken unterliegen dem Urheberrecht 
und dürfen ohne Genehmigung des Urhebers nicht vervielfältigt werden. 

Teilnahmebescheinigungen 

Sie können nur binnen eines Jahres nach Kursende ausgestellt werden, wenn mindestens 
80 % der Unterrichtsstunden besucht wurden. Die Gebühr beträgt 4 EUR. 

Urheberschutz 

Fotografieren und audiovisuelle Mitschnitte sind in den Veranstaltungen nicht gestattet. 
Ausgeteiltes Lehrmaterial darf ohne Genehmigung der Volkshochschule nicht vervielfältigt 
werden. 

Schadenersatzansprüche 

(1) Schadenersatzansprüche der Vertragspartnerin gegen die vhs sind ausgeschlossen, 
außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 



(2) Der Ausschluss gemäß Abs. (1) gilt ferner dann nicht, wenn die vhs schuldhaft Rechte 
der Vertragspartnerin verletzt, die dieser nach Inhalt und Zweck des Vertrags gerade zu 
gewähren sind oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
über-haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Vertragspartnerin regelmäßig 
vertraut (Kardinalpflichten), ferner nicht bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit 

Höhere Gewalt 

(1) Unbeschadet der Möglichkeit einer Kündigung aus wichtigem Grund verlängert sich für 
den Fall, dass eine Vertragspartei an der Erfüllung des Vertrages durch höhere Gewalt wie 
Krieg, Endemie, Pandemie, schwere Überschwemmung, Feuer, Taifun, Sturm und 
Erdbeben, gehindert ist, die Frist für die Erfüllung des Vertrages um den Zeitraum, in dem 
die höhere Gewalt vorliegt. 

(2) „Höhere Gewalt“ bedeutet das Eintreten eines Ereignisses, das eine Partei zumindest 
vorübergehend daran hindert, eine oder mehrere ihrer vertraglichen Verpflichtungen aus 
dem Vertrag zu erfüllen, wenn und soweit die von dem Hindernis betroffene Partei 
nachweist, 

• dass dieses Hindernis außerhalb ihrer zumutbaren Kontrolle liegt, 

• dass das Ereignis zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vernünftigerweise nicht 
vorhersehbar war, 

• und dass die Auswirkungen des Hindernisses von der betroffenen Partei nicht 
vernünftigerweise hätten vermieden oder überwunden werden können. 

(3) Die betroffene Partei benachrichtigt die andere Partei unverzüglich wenigstens in 
Textform über den Eintritt Höherer Gewalt sowie über die Aussetzung der Leistungspflicht. 

(4) Entfallen die Voraussetzungen für die Annahme Höherer Gewalt (Absatz 2), 
benachrichtigt die betroffene Partei die andere Partei unverzüglich wenigstens 

per E-Mail. 

(5) Sollte die Wirkung höherer Gewalt länger als 60 (sechzig) Tage andauern, hat die 
andere Partei das Recht, den Vertrag fristlos mit der Folge einer Vertragsrückabwicklung 
nach den gesetzlichen Vorschriften zu kündigen. 

Hinweis 

     Bei Fahrten/Exkursionen gelten besondere Geschäftsbedingungen. 
     Diese erhalten Sie von uns. 

Sonstiges 

     Alle früheren Geschäftsbedingungen verlieren ihre Gültigkeit. 
     Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. 

Stand: 5/2021 


